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PRESSEMITTEILUNG 
 

Über die anhaltenden Schwierigkeit, einem Abschiebehäftling im Bremer 
Polizeigewahrsam die Untersuchung durch einen Arzt seines Vertrauens zu 

ermöglichen 
 
Nach Erhalt des positiven Beschlusses des Verwaltungsgerichts Bremen habe ich am 
07.02. morgens die Polizeidirektion angeschrieben und gefragt, ob sie sich dem 
Gerichtsbeschluß beugt (am 06.02. hatte das Gericht die Freie Hansestadt Bremen 
verpflichtet, den von meinem psychisch kranken Mandanten in Abschiebehaft gewünschten 
Therapeuten zur Untersuchung zuzulassen). 
 
Für die Antwort hatte ich eine Frist bis Mittag um 13.00 Uhr gesetzt. Nachdem diese fruchtlos 
verstrichen war, hat sich der Therapeut auf den Besuch im Polizeigewahrsam am heutigen 
Freitag vorbereitet. 
 
Nach Büroschluß ging dann ein Fax der Polizeidirektion ein mit der Mitteilung: Man habe 
Beschwerde eingelegt und werde dem von uns gewünschten Therapeuten „den Zugang zum 
Polizeigewahrsam nicht gestatten“; gleichzeitig hieß es, der Polizeiarzt habe veranlaßt, daß 
der Mandant am 14.02.2007 in der Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost untersucht werde, 
wofür wir seit Anfang Januar 2007 vergeblich gekämpft haben. 
 
Von einer zufällig noch anwesenden Kollegin über den Eingang des Faxes im Büro 
informiert, habe ich den Therapeuten daher für seinen heutigen Besuch abgesagt. Wenig 
später wurde ich benachrichtigt, daß ein weiteres Fax eingegangen sei: Das 
Oberverwaltungsgericht hat die Beschwerde der Freien Hansestadt Bremen 
zurückgewiesen. 
 
Dieser Erfolg und der mühsame Weg dort hin zeigt, wie schwer es auch in Bremen unter 
Rot-Grüner Regierung ist, Menschenrechte für Gefangene durchzusetzen, die zu den 
internationalen Mindeststandards gehören.  
 
Bremen, 08.02.2007  
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